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Grundsä|ze

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des KONZEPTS SPITZEN-
SPORTVERBAND. Es gilt für den Trainings- und Wettkampf-/Spielbetrieb und die hiermit im Zusam-
menhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen
ftlr Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die
genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere lnhalte werden unter Punkt 4 erläutert. Ausgenom-
men vom Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im lnnenbereich von Gebäuden, gastronomische
Einrichtungen, Einrichtungen zur SportplaEpflege und Sporthallen. Hierfür können weitere Hygienekon-
zepte notwendig sein.

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine
Ansteckung mit SARS-CoV-Zzwar möglich, die Wahrscheinlichkeit einer lnfektion aber durch das Um-
seEen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu
sein und die Fortführung von risikominimiertem Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen, kann durch
die Steuerung anhand der aktuellen lokalen EinschäEung die Prävention verhältnismäßig angepasst
werden.

Verein Turngemeinde 1902 Wernborn e.V.

Ansprechpartnefin
für Hygienekonzept

1. VorsiEender Jürgen Biskup und
stellvertretender VorsiEender Markus Pleß

Mail info@tgO2wernborn.de

Kontaktnummer 06081-67855

Adresse Sportstätte Eichkopft alle Wernbom, Sportplatz und Sportlerheim Wemborn



1, Allgemeine Hygieneregeln
. GrundsäElich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des

Wettka m pfberei chs/S pielfelds.
. ln Trainings- und Wettkampf-/Spielpausen ist der Mindestabstand auch im Wettkampfuereich oder

auf dem Spielfeld einzuhalten.
. Körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel HändedrucUUmarmungen) sind zu unterlassen.
. Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)
. Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder

Desinfizieren der Hände
. Unterlassen von Spucken und von Naseputzen im Sportbereich

2. Verdachtsfälle Covid-1 9
. Eine Teilnahme am Trainings- und Wettkampf-/Spielbetrieb ist fiir alle Beteiligten nur möglich bei

symptomfreiem Gesund heitszustand.
. Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen beziehungs-

weise dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:

- Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome

- Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome beianderen Personen im eigenen Haushalt vorlie.
gen.

. Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die
betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Glei-
ches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.

3. Organisatorisches
. Alle Regelungen unterliegen den lokalgültigen Verordnungen und Vorgaben.
. Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anftagen zum Hygienekonzept des Trainings- und

Wettkam pf-/S piel betriebs ist J rirgen Biskup.
. Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins Tumgemeinde

1902 Wembom e.V. und der Sportstätte Eichkopflralle Wembom mit den lokalen Behörden abge-
stimmt.

. Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im Eingangs-
bereich des Spottgeländes, ausgestattet.

. Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und Maßnah-
men zum Trai n i ngs- und Wettkam pf-/S pielbetrieb ei ngewiesen.

. Vor Aufnahme des Trainings- und Wettkampf-/Spielbetriebs werden alle Personen, die in den akti-
ven Trainings- und Wettkampf-/Spielbetriebs involviert sind beziehungsweise aktiv teilnehmen, über
die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins vor al-
lem auch für die Gasfuereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.

. Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände auftalten (Zone 3), müssen über die Hygie.
neregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hiezu erfolgt der Aushang eines
Plakates mindestens am Eingangsbereich.

. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der
Zutritt verwehrt beziehungsweise sie werden der Sportstätte verwiesen.
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4. Zonierung
Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:

Zone l,,lnnenraumMettkam pfbereich/Spielfeld "

. ln Zone 1 (Spielfeld inklusive Spielfeldumrandung und gegebenenfalls Laufbahn) befinden sich nur
die für den Trainings- und Wettkampf-/Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:

- Sportler*innen

- Trainer"innen

- Funktionsteams

- Schiedsrichter*innen

- Sanitäts- und Ordnungsdienst

- Ansprechpartnefin flir Hygienekonzept

- Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)
. Die Zone l wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen.
. Für den Weg vom Umkleidebereich zum Wettkampfuereich/Spielfeld und zurück werden unterstilt-

zend Wegeftihrungsmarkierungen genuEt.
. Medienvertreter*innen, die im Zuge derArloeitsaus{ührung Zutritt zuZone 1 benötigen (zum Beispiel

Fotografinnen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des Mindestab-
standes gewährt.

Zone 2,,Umkleidebereiche"

. ln Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nurfolgende Personengruppen Zutritt:

- Sportler*innen

- Trainer*innen

- Funktionsteams

- Schiedsrichtefinnen

- Jirrgen Biskup Ansprechpartner für Hygienekonzept
. Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nasen-Schutz.
. Für die NuEung im Trainings- und WettkampfJSpielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen.
. Die NuEung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung derAbstandsregelungen zeitversetzt bezie-

hungsweise zeitlich getrennt.
. Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum be-

schränkt.

Zone 3,,Publikumsbereich"

. Die Zone 3 "Publikumsbereich" bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, welche nicht Zone 1

und 2 sind.
. Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang. Die anwesende Ge-

samtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt.

Eine namentliche Effassung aller Besuchefinnen vonunehmen ist nur notwendig, sofem die jeweiligen
Rechtsverordnungen (Corona-Verordnungen) des eigenen Landes oder sonstige lokale Rechtsvor-
schriften dies vorsehen. Dies gilt es zu prüfen.

. Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung ("Schleusenlösung") von Eingang und Ausgang
der Sportstätte.

. Zur UnterstüEung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden Berei-
chen auf-/angebracht:

- Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen

- Spuren zur Wegefrihrung auf der Sportanlage

- Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenpläEen und Gastronomiebetrieb
. UnterstäEend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt.



5. Trainingsbetrieb
GrundsäEe

. Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die Maßnahmen
und Regelungen des Hygienekonzepts.

. Den Anweisungen der Verantwortlichen zur NuEung der Sportstätte ist Folge zu leisten.

. Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaf-
ten vermieden wird. Hiezu sind Puffezeiten für die Wechsel eingeplant.

. Alle Sportler*innen sind angehalten, eine rechEeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme
am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.

. Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.

ln der Sportstätte

. Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training geplant ist.

. Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 möglich.

. Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes sicher-
zustellen.

6. Wettkam pf-/S piel betrieb

Für die Wedemufnahme des Wettkampf-/Spielbetiebs müssen bisher übliche Abläufe angepasst wer-
den. Hieffür müssen anhand der Hygienemaßnahmen sowie der bestehenden Rahmenbedingungen im
organisatoischen und infrastrukturellen Bercich auf den einzelnen Verein passend zugeschnittene Lü
sungen gefunden werden. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bedingungen und Vertügungslagen
können aktUell nur beispielhafte Aspekte aufgeführt werden, die dabeizu beachten sind.

. Abstimmungen mit lokalen Behörden zu Hygienemaßnahmen und zugelassener Personenanzahl in
Zone 3

. Allgemeine Organisation von Grundlagen der Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel-Spender,
Serfe, E i n m a I -H a n dt ü ch e r, H i n we i s- Besch i lde ru ng)

. Organisation des Ein- und Ausgangsbererbhs

. Organisation der Wegeführung und ZuschauerplaEierung

. Organisation von Gastronomie (vor, währcnd und nach Spielen)

. Organisation von Reinigungsvorgängen

. lnformation der Gast-Teams und Schiedsrichter*innen zu Hygienemaßnahmen

. Organisation von Umkleide- und Duschabläufen (Wechselzeiten)
, Organisation von Mannschaftssitzungen

7. Einschätzung des lnfektionsrisikos

Die Turngemeinde 1902 Wemborn e.V. sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und
bestmögliche Prävention. ln Abhängigkeit zur aktuellen EinschäEung des lnfektionsrisikos werden in
Abstimmung mit den ftrr die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden Hygienemaßnah-
men vorgesehen und veranlasst.



MASSNAHM E

Persönliche Erlaubnis
zur aktiven Teilnahme
am Trainings- und Wett-
kampf-/Spielbetrieb

Allgemeines zum sport-
spezifischen Training

Maximale Personenanzahl in allen Zonen

An- und Abreise der
Personen in Zone I

Allgemeine Zutritts-
regelungen

ERHöHTES RISIKO

Kenntnisnahme des Hy-
gienekonzepts, regelmä-
ßige aktive Belehrung
über die Notwendigkeit
der Beachtung der Re-
gelungen und mtindliche
Abfrage des Gesund-
heitszustand (ohne Da-
tenerhebung)

Beachtung Hinweise
zum Trainingsbetrieb

Nur unter Einhaltung
der Abstandsregeln
(mindestens 1,5 m)

Abhängig von den gültigen behördlichen Vorgaben

lndividualanreise bezie-
hungsweise Anreise un-
ter Einhaltung der Ab-
standsregeln oder mit
Mund-Nasen-Schutz

Ausschließliche NuEung
des Sportgeländes von
Personen derZone 1

und 2 mit Zutritt über ei-
nen offiziellen Eingang

Zone 3 ist gespent
(keine Zuschauer*in-
nent)

Zone 2: Umkleide-
bereiche

Desinfektionsmöglich keit

Allgemeine NuEung un-
ter Einhaltung der Ab-
standsregelungen oder
Tragen von Mund-
Nasen-SchuE

Desi nfektionsmög lich keit

Nutzung der Umkleide-
bereiche unter Einhal-
tung der Abstandsrege-
lungen und Tragen von
Mund-Nasen-Schutz

Duschen nur unter Ein-
haltung der Abstandsre-
gelung

Desinfektionsmöglichkeit

Empfehlung zum Umzie-
hen und Duschen zu
Hause

Bei Nutzung in jedem
Fall Einhaltung von Ab-
standsregelung und Tra-
gen von Mund-Nasen-
SchuE sowie Reduzie-
rung der nutzenden Per-
sonen

Die Ansteckungsge-
fahr mit SARS-CoV-2
ist lokal etwas erhöht.
Durch verstärkte Hygi-
enemaßnahmen kann
die Ansteckungsgefahr
jedoch reduziErt wer-
den.

Kenntnisnahme
des Hygienekonzepts

Kenntnisnahme des Hy-
gienekonzepts und re-
gelmäßige aktive Beleh-
rung über die Notwen-
digkeit der Beachtung
der Regelungen

Beachtung Hinweise
zum Trainingsbetrieb

Beachtung Hinweise
zum Trainingsbetrieb

An- und Abreise gemäß
der gtrltigen behördli-
chen Vorgaben

An- und Abreise gemäß
der gültigen behördli-
chen Vorgaben

Ausschließliche NuEung
von offiziellen Eingän-
gen zur Bestimmung der
Gesamtpersonenanzahl

Ausschließliche Nutzung
von offiziellen Eingän-
gen zur Bestimmung der
Gesamtpersonenanzahl

GERINGES RISIKO HOHES RISIKO

Eine Ansteckung mit
SARS-CoV-2 ist mög-
!ich, die Wahrschein-
lichkeit aber durch die
Umsetzung gezielter
Hygienemaßnahmen
sehr gering.

Die Ansteckungsge-
fahr mit SARS-CoV-2
wird generellals hoch
eingestuft, wodurch
umfangreiche Maßnah-
men zur Prävention
notwendig sind.
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MASSNAHME

Zone 3: Sportstätte

Zone 3: öffentliche
Sanitärbereiche

Getränke und
Verpflegung

Reinigungsplan aller
Umkleide- und Sanitär-
bereiche

ERHÖHTES RISIKO

Ausreichend Desinfekti-
onsmöglichkeit

Mindestens 1,5 m und
Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes

Möglichkeit zum Hände-
waschen

Tragen eines Mund-Na-
sen-SchuEes

Vereinsgastronomie anhand der gültigen behördlichen Vorgaben; Empfehlung
zu r eigenständigen Verpfl egun g der aktiven Sportler*innen

Nach jedem Trainings-
oder Spielbetrieb inklu-
sive Durchlüften

Die Ansteckungsge-
fahr mit SARS-CoV-2
ist lokal etwas erhöht.
Durch verstärkte Hygi-
enemaßnahmen kann
die Ansteckungsgefahr
jedoch reduziert wer-
den.

Ausreichend Desinfekti-
onsmöglichkeit

Mindestens 1,5 m oder
Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes

Ausreichend Desinfekti-
onsmöglichkeit

Mindestens 1,5 m und
Tragen eines Mund-
Nasen-SchuEes

Möglichkeit zum Hände-
waschen

Tragen eines Mund-
Nasen-Schutses

Möglichkeit zum Hände-
waschen

Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes

Mehrmals pro Woche in-
klusive täglichem Durch-
lüften

Einmal täglich inklusive
Durchlüften

GERINGES RIS!KO HOHES RISIKO

Eine Ansteckung mit
SARS-CoV-2 ist mög-
lich, die Wahrschein-
lichkeit aber durch die
Umsetzung gezielter
Hygienemaßnahmen
sehr gering.

Die Ansteckungsge-
fahr mit SARS-CoV-2
wird generell als hoch
eingestuft, wodurch
umfangreiche Maßnah-
men zur Prävention
notwendig sind.


